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(54) VERPACKUNGSBEHÄLTER

(57) Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehäl-
ter, der mit einer Manschette (2) ummantelt ist, die aus
einem flächigen Zuschnitt (20) gebildet ist, dessen En-
dabschnitte (3, 4) in einem Überlappungsbereich (21)
miteinander verbunden sind, wobei in dem Zuschnitt (20)
wenigstens eine erste Schwächungslinie (6) angeordnet

ist, die parallel zu einem Endabschnitt (3, 4) verläuft und
über welche die Manschette werkzeuglos trennbar ist.
Beabstandet zu der ersten Schwächungslinie (6) ist eine
zweite Schwächungslinie (7) angeordnet, die im Wesent-
lichen in Form eines Kreisbogens oder zweier winklig
zueinander angestellter Geraden ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehäl-
ter, der mit einer Manschette ummantelt ist, wobei die
Manschette aus einem flächigen Zuschnitt gebildet ist,
dessen Endabschnitte in einem Überlappungsbereich
miteinander verbunden sind und wobei in dem Zuschnitt
wenigstens eine erste Schwächungslinie angeordnet ist,
die parallel zu einem Endabschnitt verläuft und über wel-
che die Manschette werkzeuglos trennbar ist.
[0002] Aus der EP 0 408 515 B1 sind Verpackungsbe-
hälter aus Kunststoff bekannt, die mit einer, diese um-
schließenden umweltfreundlichen Pappmanschette ver-
sehen sind, um die Behälterwand zu verstärken und den
Verpackungsbehälter zu stabilisieren. Die Manschette
weist einen mit einem Grifflappen versehenen Solltrenn-
streifen auf, durch den sie von dem aus Kunststoff ge-
bildeten Verpackungsbehälter abtrennbar ist. Nach Ge-
brauch des Verpackungsbehälters kann die Manschette
von dem Verpackungsbehälter entfernt und getrennt ent-
sorgt werden. Die Manschette kann aus einem gut be-
druckbaren Material gebildet ist, welches eine gute Hap-
tik aufweist. Zudem hat die Manschette eine zusätzliche
thermisch isolierende Wirkung.
[0003] Als Nachteilig wird in der EP 2 338 804 A1 an-
geführt, es habe sich beim Ablösen derartiger Manschet-
ten von Verpackungsbehältern mit einem Solltrennstrei-
fen gezeigt, dass ein Abziehen des Solltrennstreifens von
der Restmanschette regelmäßig zum Einreißen der
Restmanschette an zumindest einer Seite des Solltrenn-
streifens in quer zur Längsrichtung des Solltrennstreifens
verlaufender Richtung führt, wonach eine einfache Ab-
lösung der Manschette von dem Verpackungsbehälter
nicht mehr möglich ist, da nachgegriffen werden muss,
um die Reißlinien zwischen Solltrennstreifen und Rest-
manschette auf zumindest einer Seite des Solltrennstrei-
fens in die vorgesehenen Trennbahnen zurückzuführen.
Um ein einfaches und problemloses Ablösen der Man-
schette von dem Verpackungsbehälter zu ermöglichen,
wird in der EP 2 338 804 A1 vorgeschlagen, an Stelle
eines Solltrennstreifens, für den jedenfalls zwei Reißlini-
en notwendig sind, eine parallel zu ihren seitlichen Kan-
ten verlaufenden Schwächungslinie anzuordnen, die
durch eine Perforierung, eine Vorritzung oder eine sons-
tige Schwächung gebildet ist. Durch die Durchtrennung
der lediglich einen Schwächungslinie durch eine zumin-
dest teilweise radial nach außen gerichtete Zugeinwir-
kung auf einen der anfänglich durch die Schwächungs-
linie miteinander verbundenen Ränder des Verpa-
ckungsbehälters sei die Manschette entlang der Schwä-
chungslinie durchtrennbar und anschließend von dem
ersten Behälterteil abnehmbar. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass auch bei dieser Manschette nicht in allen An-
wendungsfällen eine einwandfreie Durchtrennung erzie-
len lässt. Dabei erweist sich die erforderliche radial nach
außen wirkende Zugeinwirkung in automatisieren Trenn-
verfahren als problematisch.
[0004] Hier setzt die vorliegende Erfindung an. Der Er-

findung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Verpackungs-
behälter mit einer diesen ummantelnden Manschette be-
reitzustellen, der eine einfache und zuverlässige Auftren-
nung der Manschette mit nachfolgender Separierung
vom Verpackungsbehälter ermöglicht. Gemäß der Erfin-
dung wird diese Aufgabe durch einen Verpackungsbe-
hälter mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Mit der Erfindung ist ein Verpackungsbehälter
mit einer diesen ummantelnden Manschette bereitge-
stellt, der eine einfache und zuverlässige Auftrennung
der Manschette mit nachfolgender Separierung vom Ver-
packungsbehälter ermöglicht. Dadurch, dass beabstan-
det zu der ersten Schwächungslinie vorzugsweise auf
der gegenüberliegenden Seite des Überlappungsbe-
reichs eine zweite Schwächungslinie angeordnet ist, die
im Wesentlichen in Form eines Kreisbogens oder zweier
winklig zueinander angestellten Geraden ausgebildet ist,
ist durch Einwirkung von Zug- oder Druckkräften in radi-
aler Richtung eine zuverlässige Durchtrennung der Man-
schette ermöglicht.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung ist der Verpa-
ckungsbehälter in Form eines Bechers ausgebildet, mit
einem Boden und einer sich ausgehend von dem Behäl-
terboden konisch erweiternden Behälterwand, die in ei-
nem umlaufend nach außen kragenden Behälterrand
mündet, wobei an dem Boden ein umlaufend nach außen
kragender Steg angeordnet ist. Hierdurch ist die Man-
schette unverlierbar an dem Verpackungsbehälter ge-
halten. Bevorzugt ist die Manschette derart formschlüs-
sig und/oder kraftschlüssig mit dem Verpackungsbehäl-
ter verbunden, dass sie nach ihrer Durchtrennung von
dem Verpackungsbehälter gelöst ist.
[0007] In Ausgestaltung der Erfindung ist die zweite
Schwächungslinie aus zwei im rechten Winkel zueinan-
der angestellten Geraden gebildet. Es hat sich gezeigt,
dass hierdurch das Trennverhalten der Manschette bei
Einwirkung einer radialen Kraft signifikant verbessert ist.
Vorteilhaft ist die zweite Schwächungslinie auf der der
ersten Schwächungslinie gegenüberliegenden Seite des
Überlappungsbereichs angeordnet.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Verpackungsbehälter aus thermoplastischem Kunst-
stoff, insbesondere aus Polypropylen (PP), Polystyrol
(PS) oder Polyethylenterephthalat (PET) hergestellt und
die Manschette ist aus Papier, Pappe oder Karton her-
gestellt. Hierdurch ist ein lebensmittelechter, stabiler
Verpackungsbehälter erzielt, der zugleich eine hervorra-
gende Werkstofftrennung mit nachfolgendem Recycling
ermöglicht. Durch die den Verpackungsbehälter stabili-
sierende Manschette ist eine minimale Behälterwand er-
möglicht, wodurch der Kunststoffanteil minimiert ist.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung erstreckt sich
die zweite Solltrennlinie beabstandet zu dem Überlap-
pungsbereich bis zu den Längsseiten der Manschette.
Hierdurch ist eine zweite Durchtrennungsmöglichkeit der
Manschette bewirkt.
[0010] In Ausgestaltung der Erfindung ist im Bereich
der maximalen Auswölbung der zweiten Schwächungs-
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linie eine Ausnehmung angeordnet, wodurch die zweite
Schwächungslinie in zwei Schwächungslinienabschnitte
geteilt ist, die jeweils in der Ausnehmung münden. Hier-
durch ist ein Hintergreifen der Manschette für den Be-
nutzer zur Durchtrennung der Manschette ermöglicht.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Ausnehmung eine gerade Seite auf, an deren beiden
Enden jeweils ein Schwächungslinienabschnitt mündet.
Hierdurch ist eine optimale Einleitung einer Zug- oder
Durchkraft in die beiden Schwächungslinienabschnitte
erzielt. Vorzugsweise ist die Ausnehmung im Wesentli-
chen in Form eines Rechtecks oder eines Halbkreises
ausgebildet.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist im Überlap-
pungsbereich zumindest eine sich bis zur Längsseiten-
wand erstreckende Aussparung eingebracht. Dabei
mündet die zweite Schwächungslinie vorteilhaft mit ei-
nem Ende in der Aussparung. Bevorzugt mündet die ers-
te Schwächungslinie oder die zweite Schwächungslinie,
besonders bevorzugt beide Schwächungslinien mit ei-
nem Ende in der Aussparung. Hierdurch sind die aufzu-
trennenden Strecken der Schwächungslinien verkürzt.
[0013] In Ausgestaltung der Erfindung weist die we-
nigstens eine Aussparung eine gerade Kante auf, die
sich über die Breite des Überlappungsbereichs erstreckt,
wobei die erste Schwächungslinie an einem Ende der
geraden Kante und die zweite Schwächungslinie an dem
anderen Ende der geraden Kante mündet. Hierdurch ist
das Trennverhalten der Manschette bei Einwirkung einer
radialen Zug- oder Druckkraft im Bereich der beiden
Schwächungslinien weiter verbessert.
[0014] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ausführungsbeispiele sind in den Zeichnun-
gen dargestellt und werden nachfolgend im Einzelnen
beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: die schematische räumliche Darstellung ei-
nes Verpackungsbehälters mit Manschette
aus einer seitlichen Perspektive;

Figur 2: die schematische räumliche Darstellung des
Verpackungsbehälters aus Figur 1 aus einer
bodenseitigen Perspektive;

Figur 3: die Darstellung des Verpackungsbehälters
aus Figur 1 nach Aufbringen einer radialen
Druckkraft und

Figur 4: die Darstellung des Mantelbogens (Zu-
schnitt) einer Manschette eines Verpa-
ckungsbehälters in einer weiteren Ausfüh-
rungsform in der Innenansicht.

[0015] Der als Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ge-
wählte Verpackungsbehälter 1 ist als Joghurtbecher aus-
geführt und umfasst einen Boden 1, von dem ausgehend
konisch sich erweiternd eine Behälterwand 12 erstreckt,
die in einem nach umlaufend außen kragenden Behäl-
terrand 13 mündet. Bodenseitig ist weiterhin parallel zu
dem Behälterrand ein umlaufend nach außen kragender

Steg 14 angeordnet. Im Ausführungsbeispiel ist der Ver-
packungsbehälter 1 aus thermoplastischem Polypropy-
len (PP) hergestellt.
[0016] Die Behälterwand 12 außen einfassend ist eine
Manschette 2 angeordnet, die aus einem Mantelbogen
20 gebildet ist, der um die Behälterwand 12 gelegt ist,
wobei dessen Endbereiche 3, 4 in einem im wesentlichen
rechteckförmigen Überlappungsbereich 21 überlappend
miteinander verklebt sind. Die Manschette 2 erstreckt
sich dabei vom Steg 14 bis zum Behälterrand 13 und ist
so formschlüssig mit dem Verpackungsbehälter 1 ver-
bunden.
[0017] Unmittelbar an den Überlappungsbereich 21
angrenzend ist parallel zu der Außenkante 32 des über-
lappenden Endbereichs 3 eine erste Schwächungslinie
6 angeordnet, die in Form einer geraden Perforationslinie
ausgebildet ist und die sich über die gesamte Breite der
Manschette 2 erstreckt.
[0018] Beabstandet zu der ersten Schwächungslinie 6
ist auf der dieser gegenüberliegenden Seite des Über-
lappungsbereichs 21 eine zweite Schwächungslinie 7
angeordnet, die im Wesentlichen in Form zweier winklig
zueinander angestellter Geraden ausgebildet ist, die wie-
derum die in Form von Perforationslinie ausgebildet sind.
Die maximale Auswölbung der zweiten Schwächungsli-
nie 7, die durch den Schnittpunkt dieser beiden Geraden
gebildet ist, überdeckend ist in die Manschette 2 mittig
zwischen dem Steg 14 und dem Behälterrand 13 eine
halbkreisförmige Ausnehmung 5 eingebracht, deren ge-
rade Seite 51 parallel zu dem Überlappungsbereich 21
verläuft. Durch die Ausnehmung 5 ist die zweite Schwä-
chungslinie 7 in zwei Schwächungslinienabschnitte 71,
72 geteilt, die jeweils an einem Ende der geraden Seite
der halbkreisförmigen Ausnehmung 5 münden und sich
jeweils bis zu einer Längsaußenkante 22 unmittelbar be-
nachbart zum Überlappungsbereich 21 der Manschette
erstrecken.
[0019] Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 ist die
Manschette 2 im Wesentlichen entsprechend der Man-
schette 2 des zuvor beschriebenen Ausführungsbei-
spiels ausgebildet. Dabei münden die Endbereiche 3, 4
des Mantelbogens 20 an ihrer dem Behälterrand 13 zu-
gewandten Seite in einer im Wesentlichen rechteckig
ausgebildeten Aussparung 31, 41, durch die eine im We-
sentlichen rechteckige Aussparung des Überlappungs-
bereichs 21 der Manschette 2 gebildet ist. Die erste
Schwächungslinie 6 ist wiederum in Form einer geraden
Perforationslinie ausgebildet und erstreckt sich bis zu ei-
nem Ende der orthogonal zu dieser verlaufenden gera-
den Kante der durch die übereinander angeordneten
Aussparungen 31, 41 gebildeten Aussparung des Über-
lappungsbereichs 21. An dem anderen Ende dieser Kan-
te mündet der erste Schwächungslinienabschnitt 71 der
Schwächungslinie 7, der sich bis zu einem Ende der ge-
raden Seite 51 der halbkreisförmigen Ausnehmung 5 er-
streckt.
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Patentansprüche

1. Verpackungsbehälter, der mit einer Manschette (2)
ummantelt ist, die aus einem flächigen Zuschnitt (20)
gebildet ist, dessen Endabschnitte (3, 4) in einem
Überlappungsbereich (21) miteinander verbunden
sind, wobei in dem Zuschnitt (20) wenigstens eine
erste Schwächungslinie (6) angeordnet ist, die par-
allel zu einem Endabschnitt (3, 4) verläuft und über
welche die Manschette werkzeuglos trennbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass beabstandet zu der
ersten Schwächungslinie (6) eine zweite Schwä-
chungslinie (7) angeordnet ist, die im Wesentlichen
in Form eines Kreisbogens oder zweier winklig zu-
einander angestellter Geraden ausgebildet ist.

2. Verpackungsbehälter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass dieser in Form eines Be-
chers ausgebildet ist, mit einem Boden (11) und ei-
ner sich ausgehend von dem Behälterboden (11) ko-
nisch erweiternden Behälterwand (12), die in einem
umlaufend nach außen kragenden Behälterrand
(13) mündet, wobei an dem Boden ein umlaufend
nach außen kragender Steg (14) angeordnet ist.

3. Verpackungsbehälter nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Manschette (2)
formschlüssig und/oder kraftschlüssig mit dem Ver-
packungsbehälter (1) verbunden ist, derart, dass sie
nach ihrer Durchtrennung von dem Verpackungsbe-
hälter (1) gelöst ist.

4. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Schwächungslinie (7) auf der der ersten
Schwächungslinie (6) gegenüberliegenden Seite
des Überlappungsbereichs (21) angeordnet ist.

5. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Schwächungslinie (7) aus zwei im rechten
Winkel zueinander angestellte Geraden gebildet ist.

6. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die zweite Schwächungslinie (7) beabstandet zu
dem Überlappungsbereich (21) bis zu den Längs-
seiten der Manschette (2) erstreckt.

7. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der maximalen Auswölbung der zweiten
Schwächungslinie (7) eine Ausnehmung (5) ange-
ordnet ist, wodurch die zweite Schwächungslinie (7)
in zwei Schwächungslinienabschnitte (71, 72) geteilt
ist, die jeweils in der Ausnehmung (5) münden.

8. Verpackungsbehälter nach Anspruch 7, dadurch

gekennzeichnet, dass die Ausnehmung eine gera-
de Seite (51) aufweist, an deren beiden Enden je-
weils ein Schwächungslinienabschnitt (71, 72) mün-
det.

9. Verpackungsbehälter nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (5)
im Wesentlichen in Form eines Rechtecks oder ei-
nes Halbkreises ausgebildet ist.

10. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Überlappungsbereich (21) der Manschette (2) zu-
mindest eine sich bis zur Längsseitenwand erstre-
ckende Aussparung (31, 41) eingebracht ist.

11. Verpackungsbehälter nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schwächungsli-
nie (7) mit einem Ende in der Aussparung (31, 41)
mündet.

12. Verpackungsbehälter nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schwä-
chungslinie (6) mit einem Ende in der Aussparung
(31, 41) mündet.

13. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Überlappungsbereich (21) durch einen ersten En-
dabschnitt (3) gebildet ist, der den zweiten En-
dabschnitt (4) in die der ersten Schwächungslinie
abgewandten Richtung überlappt.

14. Verpackungsbehälter nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
aus einem Thermoplast, insbesondere aus PP, PS
oder PET hergestellt ist und die Manschette (2) aus
Papier, Pappe oder Karton hergestellt ist.
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